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Steuerliche Informationen für Mandanten Februar 2015 
 
 
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über: 
 
1 Antrag auf Abzug des Unterhalts an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner  
2 Sozialversicherungspflicht von mitarbeitenden Angehörigen in einer Familien-GmbH  
3 Rückwirkende Berichtigung von Rechnungen ? 
4 Grundsteuer-Erlass wegen Ertragsminderung  
5 Kürzung des Sonderausgabenabzugs für Altersvorsorgebeiträge bei Gesellschafter-Geschäftsführer  
6 Verpflegungspauschalen auch bei Auswärtstätigkeit mit "Dauer- Unterkunft"  
 

1 Antrag auf Abzug des Unterhalts an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden 
Ehepartner  

Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner können bis zu ei-
nem Betrag von 13.805 Euro als Sonderausgaben steuerlich berücksichtigt werden. Der Höchstbetrag er-
höht sich um die für den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner aufgewandten Beiträge 
zur sog. Basisversorgung in der Kranken- und Pflegeversicherung.  

Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist neben einem ausdrücklichen Antrag zum Abzug der Auf-
wendungen die Zustimmung des Unterhaltsempfängers, denn dieser muss die Zahlungen als eigene Ein-
künfte versteuern. Während der Antrag auf Abzug der Aufwendungen jedes Jahr neu gestellt werden muss, 
gilt die Zustimmung des Unterhaltsempfängers auch für die Folgejahre so lange, bis diese widerrufen wird (§ 
10 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG).  

Wie alle Anträge muss auch der Antrag auf Abzug der Unterhaltsaufwendungen an den geschiedenen oder 
dauernd getrennt lebenden Ehepartner spätestens bis zur Bestandskraft des Einkommensteuerbescheides 
gestellt werden. Wird allerdings die Zustimmung des Unterhaltsempfängers erst nachträglich erteilt und auch 
der Antrag erst nach Bestandskraft gestellt, kann der Steuerbescheid ausnahmsweise noch geändert wer-
den, weil insoweit ein rückwirkendes Ereignis angenommen wird (§ 175 Abs. 1 Nr. 2 AO). 

Liegt aber die Zustimmungserklärung bei Bestandskraft des Steuerbescheides bereits vor, kann - wie der 
Bundesfinanzhof jetzt klargestellt hat - ein bisher nicht gestellter bzw. versäumter Antrag auf den Sonder-
ausgabenabzug nicht mehr nachgeholt werden.  

2 Sozialversicherungspflicht von mitarbeitenden Angehörigen in einer Familien-GmbH  

Ein Beschäftigungsverhältnis ist regelmäßig dann versicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist; das ist der 
Fall, wenn der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem umfassenden Weisungsrecht 
unterliegt. 

Bei Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH liegt regelmäßig kein abhängiges Beschäftigungsver-
hältnis, sondern eine selbständige Tätigkeit und damit Sozialversicherungsfreiheit vor, wenn der Gesell-
schafter über einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke der GmbH verfügt, weil er  

· zu 50 % oder mehr als 50 % am Stammkapital beteiligt ist oder  
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· zu weniger als 50 % beteiligt ist, aber aufgrund besonderer Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag (z. 

B. durch eine umfassende Sperrminorität) sämtliche Beschlüsse der anderen Gesellschafter verhindern 
kann.  

Nach früherer Praxis konnten mitarbeitende Angehörige einer Familien-GmbH - auch ohne Kapitalbeteili-
gung oder sonstigen gesellschaftsrechtlichen Einfluss - allein aufgrund der bloßen Familienzugehörigkeit als 
"selbständig" beurteilt werden.  

Nachdem das Bundessozialgericht dieser Auffassung entgegengetreten ist, kommt es - ungeachtet der fami-
liären Verbundenheit - für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung entscheidend auf die tatsächlichen 
rechtlichen Verhältnisse (z. B. Vereinbarungen im Gesellschafts- oder Anstellungsvertrag) an. Mitarbeiten-
de Angehörige (z. B. Ehepartner, Tochter oder Sohn des Alleingesellschafters einer GmbH) gelten somit 
grundsätzlich als abhängig sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dies gilt selbst dann, wenn sie Ge-
schäftsführer sind oder mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet sind, aber alleine keine unternehmens-
politischen Entscheidungen treffen oder verhindern können. Auch spezielle Branchenkenntnisse oder die 
persönliche oder wirtschaftliche Dominanz im Unternehmen sind unerheblich. Bei derartigen (familiären) 
Beschäftigungsverhältnissen ist somit regelmäßig von einer Beitragspflicht in allen Zweigen der Sozial-
versicherung auszugehen. Für Beitragsansprüche der Sozialversicherungsträger gilt grundsätzlich eine Ver-
jährungsfrist von 4 Jahren, sodass ggf. auch eine rückwirkende Erhebung der Beiträge in Betracht kommt. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere für neu begründete Arbeitsverhältnisse im Zweifel ein Status-
feststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden kann, um Klarheit über die 
sozialversicherungsrechtliche Behandlung zu erhalten. 

3 Rückwirkende Berichtigung von Rechnungen ?  

Grundsätzlich kann ein Unternehmer die in einer Rechnung ausgewiesenen Vorsteuerbeträge nur dann gel-
tend machen, wenn die Rechnung bestimmte Anforderungen (siehe § 14 Abs. 4 UStG) erfüllt. Fehlen die 
gesetzlich geforderten Angaben in der Rechnung oder sind diese unzutreffend, kann die Rechnung vom 
Rechnungsaussteller berichtigt werden. Wird der Vorsteuerabzug erst Jahre später z. B. im Rahmen einer 
Betriebsprüfung wegen einer unzureichenden Rechnung versagt, ist der geltend gemachte Vorsteuerabzug 
zurückzuzahlen. Erst wenn eine berichtigte Rechnung vorliegt, kann der Vorsteuerabzug in Anspruch ge-
nommen werden; die Rechnungskorrektur wirkt nicht zurück. In diesen Fällen entstehen ggf. Nachzahlungs-
zinsen. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob bzw. unter 
welchen Bedingungen eine rückwirkende Rechnungsberichtigung möglich ist. Dies würde die Festsetzung 
von Nachzahlungszinsen vermeiden.  

Gegen die Festsetzung von Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit einer Rechnungsberichtigung kann 
Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
beantragt werden. 

4 Grundsteuer-Erlass wegen Ertragsminderung  

Ein Grundsteuer-Erlass wegen einer Ertragsminderung bei bebauten Grundstücken kommt nicht nur bei 
außergewöhnlichen und vorübergehenden Umständen in Betracht, sondern z. B. auch bei schwacher Miet-
nachfrage bzw. Unvermietbarkeit der Immobilie aufgrund der allgemeinen schwierigen Wirtschaftslage. 

Der Grundsteuer-Erlass ist abhängig von der Minderung des Rohertrags (bei Mietwohngrundstücken die 
Jahresrohmiete) und kann erst ab einer Ertragsminderung von über 50 % beantragt werden. 

Ein Grundsteuer-Erlass kommt nur in Betracht, wenn der Vermieter die Minderung des Ertrags nicht zu ver-
treten hat. Bei leerstehenden Räumen muss der Vermieter nachweisen, dass er sich nachhaltig und ernst-
haft um eine Vermietung zu einem marktgerechten Mietzins bemüht hat. Hierzu gehört z. B. nicht nur das 
Schalten von Anzeigen in der regionalen Presse und das Einstellen von Angeboten in das Internet; bei 
Wohnungen mit gehobener Ausstattung, die nur für einen bestimmten Personenkreis geeignet sind, kann 
darüber hinaus auch die Beauftragung eines Immobilienmaklers erforderlich sein. 
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Der Antrag auf Erlass der Grundsteuer für das Jahr 2014 ist bis zum 31. März 2015 zu stellen; die Frist kann 
grundsätzlich nicht verlängert werden (vgl. Abschn. 41 GrStR).  

5 Kürzung des Sonderausgabenabzugs für Altersvorsorgebeiträge bei Gesellschafter-
Geschäftsführer  

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu Versorgungseinrichtungen sowie zu privaten Leibrenten-
versicherungen (sog. Basisrente-Alter oder "Rürup-Rente") können 2015 in Höhe von 80 % als Sonderaus-
gaben berücksichtigt werden. Maßgebend sind die gezahlten Versicherungsbeiträge, soweit diese einen 
Förderhöchstbetrag (für 2015: 22.172 Euro bzw. 44.344 Euro bei Ehepartnern) nicht übersteigen; somit 
ergibt sich ein höchstmöglicher Abzugsbetrag von 17.737 Euro bzw. 35.475 Euro.  

Bei rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern werden die Förderhöchstbeträge um den steuerfreien 
Arbeitgeberanteil bzw. -zuschuss gekürzt. Eine entsprechende Regelung gilt bei rentenversicherungsfreien 
Arbeitnehmern, wie z. B. Gesellschafter-Geschäftsführern einer Ein-Personen-GmbH, wenn dem Geschäfts-
führer nach Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis von "seiner" GmbH eine lebenslange Alters-
versorgung zusteht. In diesem Fall ergibt sich ein Abzug in Höhe eines "fiktiven" Betrags, der dem Gesamt-
beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung entspricht.  

Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass eine Kürzung des Höchstbetrags auch dann vorgenommen 
wird, wenn von der GmbH eine Direktversicherung zugunsten des Gesellschafter-Geschäftsführers abge-
schlossen worden ist. Das Gericht bestätigte im Streitfall die Kürzung, weil ein Anspruch auf eine betriebli-
che Altersversorgung in Form einer pauschalversteuerten, aus einer Gehaltsumwandlung finanzierten Di-
rektversicherung (monatlicher Beitrag 127 Euro) zugunsten des Gesellschafter-Geschäftsführers vorlag. 
Diese Regelung ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch dann verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen, wenn der Beitrag der GmbH für die Altersversorgung des Geschäftsführers deutlich geringer ist als 
die dadurch hervorgerufene Kürzung des Höchstbetrags für den Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Anwartschaft auf eine Direktversicherung jedoch dann nicht zu einer 
Kürzung des Sonderausgabenabzugs führt, wenn diese im gesamten Kalenderjahr als private Versicherung 
vom Arbeitnehmer als Versicherungsnehmer fortgeführt wurde. 

6 Verpflegungspauschalen auch bei Auswärtstätigkeit mit "Dauer-Unterkunft"  

Arbeitnehmer, die außerhalb ihrer Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig sind, können folgende 
Verpflegungspauschalen als Werbungskosten geltend machen:  

· 24 Euro für jeden Kalendertag mit 24 Stunden Abwesenheit von der Wohnung;  
· 12 Euro bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit von der Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte sowie jeweils 

am An- und Abreisetag bei einer Dienstreise mit Übernachtung. 

Der Bundesfinanzhof hatte einen Fall zu klären, in dem ein Außendienstmitarbeiter von montags bis freitags 
in einer Unterkunft in der Nähe seines Vertriebsbezirks (mit wechselnden Einsatzbereichen) übernachtete 
und nur an den Wochenenden in seine Wohnung am Lebensmittelpunkt zurückkehrte. Der Arbeitnehmer 
hatte keine regelmäßige Arbeitsstätte (erste Tätigkeitsstätte); das Gericht sah hier keine Parallele zur dop-
pelten Haushaltsführung. Für die Berücksichtigung von Verpflegungspauschalen ist die Dauer der Abwesen-
heit des Arbeitnehmers von der Wohnung an seinem Lebensmittelpunkt (Heimatort) maßgebend. Das gilt 
auch dann, wenn er stets in derselben auswärtigen Unterkunft übernachtet. Das Urteil betraf zwar noch das 
alte Reisekostenrecht, es ist aber auch für die ab 2014 geltenden Reisekostengrundsätze anzuwenden.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Knut Lingott 
Steuerberater 


